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Antrag: Vernetzung der „Fairtrade-Aktiven“ im Landkreis Ravensburg

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, dass die Kreisverwaltung im Jahr 2022 
mit einer Auftaktveranstaltung, z.B. mit einem Kooperationstreffen mit den Gemeinden 
und Schulen des Landkreises, die das Label bereits besitzen, in die aktive Phase als 
Fairtrade- Landkreis startet. Eingeladen werden hierzu auch die Gemeinden des 
Landkreises, die sich wie etwa Weingarten gegenwärtig in der Antragsphase des Labels 
Fairtrade-Town befinden, und alle künftig am Erwerb des Labels interessierten Gemeinden 
und Schulen.

Selbstverständlich richten sich Art und Zeitpunkt der Veranstaltung nach den sich 
ändernden Corona-Bedingungen.

Der Antrag samt Begründung soll in den zuständigen Ausschuss AUM überwiesen werden.

Begründung:

Der Landkreis Ravensburg besitzt seit Oktober 2021 das Label Fairtrade-Landkreis, dazu 
sind die Städte und Gemeinden Ravensburg, Wangen, Leutkirch, Bad Waldsee, Isny, 
Aulendorf und Amtzell bereits Fairtrade-Towns sowie einige Schulen im Landkreis Fairtrade- 
Schools.

Da fairer Handel nur vom Handeln lebt, halten wir es für entscheidend, dass sich viele 
Gemeinden und Bürgerinnen am nachhaltigen Leben und Einkäufen beteiligen, 
entsprechend ist beim Eintritt des Landkreises in die aktive Phase der Labelauszeichnung 
die Kooperation mit den bereits erfahrenen Gemeinden und Schulen sehr wichtig.

Eine geeignet gestaltete Auftaktveranstaltung kann deren Erfahrung und Vernetzung bündeln 
und durch ihre öffentliche Wirkung weitere Gemeinden, Schulen und öffentliche 
Einrichtungen aller Art zur Antragstellung und Teilnahme an diesem zukunftsträchtigen und 
nachhaltigen Label motivieren.

Für die Kreistagsfraktion der Grünen

Tilman Schauwecker Bruno Sing
Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzender
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